
I. Die Voraussetzungen wirksamer Stellvertretung

Damit die Rechtswirkungen einer Willenserklärung einen anderen treffen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Die Stellvertretung muss zulässig sein.

2. Der Vertreter muss eine eigene Willenserklärung abgeben.

3. Bei der Abgabe der Erklärung muss der Vertreter im fremden Namen, d.h. im Namen des Vertretenen handeln.

4. Der Vertreter muss Vertretungsmacht besitzen.

1. Die Zulässigkeit der Stellvertretung

Die Vertretung ist bei allen

· Rechtsgeschäften zulässig, die 

· nicht höchstpersönlich vorzunehmen sind (z.B.: Eheschließung).

2. Eigene Willenserklärung

Vertreter ist nur, wer eine eigene Willenserklärung abgibt; überbringt der Handelnde hingegen nur eine fremde Erklärung, so wird er als Bote tätig.

Eine eigene Willenserklärung liegt immer vor, wenn der Handelnde einen eigenen Entscheidungsspielraum hat, er also bestimmen kann, ob, mit wem oder mit welchem Inhalt das Rechtsgeschäft vorgenommen wird. Eine eigene Willenserklärung kann aber auch dann gegeben sein, wenn die Willenserklärung im Innenverhältnis in allen Einzelheiten vorgegeben ist („Vertreter mit gebundener Marschroute“). Entscheidend ist das äußere Auftreten des Handelnden gegenüber dem Vertragspartner.

3. Handeln im fremden Namen

Es gilt das Offenkundigkeitsprinzip.

Argument: Der Vertragspartner muss entscheiden können, ob er mit dem Vertretenen kontrahieren möchte.

In Ausnahmefällen kann auf die Offenkundigkeit des Vertretungsverhältnisses verzichtet werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn für den Vertragspartner erkennbar ist, wen die Rechtsfolgen des Geschäfts treffen sollen (beispielsweise bei unternehmensbezogenen Geschäften) oder wenn es dem Vertragspartner egal ist mit wem er kontrahiert (etwa bei den Bargeschäften des täglichen Lebens).

Das Handeln in fremdem Namen ist vom Handeln unter fremdem Namen (auch „Handeln unter falscher Namensangabe“ genannt) abzugrenzen. Hierbei sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

· Die schlichte Namenstäuschung

Verwendet jemand irgendeinen anderen Namen, wenn er rechtsgeschäftlich auftritt und hat der Name des Handelnden für den Vertragspartner überhaupt keine Bedeutung, so liegt überhaupt keine Stellvertretung vor; der Handelnde wird unmittelbar selbst verpflichtet.

· Die Identitätstäuschung

Verwendet jemand bewusst einen anderen Namen, von dem er weiß, dass der Vertragspartner ihn mit bestimmten Vorstellungen verbindet und nur deshalb kontrahiert, so gelten die §§ 164 ff. BGB analog.

4. Die Vertretungsmacht

Eine wirksame Stellvertretung setzt Vertretungsmacht voraus. Diese kann sich aus Gesetz (etwa § 1629 BGB, Vertretung des Kindes durch die Eltern) oder aus Rechtsgeschäft (sog. Vollmacht, § 166 Abs. 2 BGB) ergeben.

Die Bevollmächtigung ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung und grundsätzlich formfrei, § 167 Abs. 2 BGB.

Der gute Glaube an die Vollmacht wird geschützt, wenn

· die Voraussetzungen der §§ 170-173 BGB vorliegen

· die Grundsätze der Duldungs- oder Anscheinsvollmacht eingreifen

Voraussetzungen:

(1) es ist keine Vollmacht erteilt worden 

(2) es wurde in zurechenbarer Weise der Rechtsschein einer Vollmacht gesetzt, und zwar dadurch, dass jemand (wiederholt) rechtsgeschäftlich im Namen eines Dritten auftritt und

· der Dritte das Handeln des vermeintlichen Vertreters kennt und es duldet (Duldungsvollmacht) oder

· der Dritte das Verhalten des vermeintlichen Vertreters zwar nicht kennt, es aber bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können (Anscheinsvollmacht)

(3) der Geschäftspartner muss gutgläubig sein

Rechtsfolge:

· Der Dritte wird aus dem Rechtsgeschäft berechtigt und verpflichtet

